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Revision TSchV am 1. Februar 2025:

Wichtige Änderungen bei den 

Nutztieren

Informationsanlass Landwirtschaft

Dienstag, 26.08.2025

Manuela Hessmann, Leiterin Tierschutz Nutztiere

Änderungserlass



Warum Gesetzes-/Verordnungsänderungen?
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Warum Gesetzes-/Verordnungsänderungen?
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Schafe

Verbot des Schwanzkürzens
TSchV, Artikel 19, Absatz 2 und Artikel 225d

− Ab dem 1. Februar 2040 nicht 

mehr erlaubt

− 15 Jahre Übergangsfrist: Bis 

zum Alter von 7 Lebenstagen 

ohne Schmerzausschaltung 

mittels Gummiring-Ligatur, 

mindestens 15 cm Länge

− Ziel: Kürzere Schwänze durch 

züchterische Massnahmen

BLV MerkblattTierschutz - Schwanzkürzen bei Lämmern

Anzahl Fressplätze
TSchV, Tabelle 4, Ziffer 23

− Ab dem 1. Februar 2026 muss für 

jedes Tier ein Fressplatz 

vorhanden sein

− Ställe müssen entsprechend 

angepasst werden
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file:///C:/Users/BAA4847/Downloads/Merkblatt - Schwanz kÃ¼rzen Lamm ab 1.2.2025.pdf


Hausgeflügel

Bauliche Anpassungen der 

Ställe
TSchV, Tabelle 9-1, Ziffern 123 und 141, Anmerkung 7

− Ab dem 1. Februar 2026 gilt eine 

Mindestfläche von 2 m2 für alle 

Hühnerhaltungen

− Lichte Höhe von 50 cm oberhalb 

von Sitzstangen und 

Gitterflächen um den Tieren eine 

reibungslose Zirkulation zu 

ermöglichen

Einstreu und Beschäftigung
TSchV, Artikel 66, Absatz 2

− Einstreu muss trocken, locker und 

scharrbar sein; Kot darf nicht 

offen liegen bleiben

− Zusätzlich zur Einstreu müssen 

Beschäftigungsmöglichkeiten 

gestellt werden, beispielsweise:

− Strohballen

− Heunetze

− Picksteine
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Schweine

Ferkelaufzucht
TSchV, Artikel 50a

− Ferkel dürfen in den ersten 

beiden Lebenswochen nicht 

ohne Mutter aufgezogen werden

− Ausnahmen gelten nur bei 

vorzeitigem Tod oder 

gesundheitlichen Problemen der 

Sau

− Technische Ferkelammen sind 

ab dem 1. Februar 2040 

verboten, da sie häufig zu 

Verhaltensstörungen führen

Mindestanforderungen für 

Gesamt- und Liegeflächen
TSchV, Artikel 47, Absatz 1 und Tabelle 3, Anmerkung 3a

− Anforderungen an grössere 

zusammenhängende Flächen im 

Liegebereich und nur einen 

geringen Perforationsanteil gelten 

neu auch für Abferkelbuchten

− Durch Fütterungseinrichtungen 

belegte Flächen zählen nicht 

mehr zur Grundfläche

− Zusätzliche Gewichtskategorie 

von 110-130 kg mit angepassten 

Flächenmassen
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Equiden

Sicht-, Hör-, Geruchkontakt 

zu Artgenossen
TSchV, Artikel 59, Absatz 3bis und Artikel 225d

− Befristete Ausnahmebewilligung 

zur Einzelhaltung alter Equiden 

wurde abgeschafft

− Definition des Begriffes 

Artgenosse:
− Pferd: Pferd, Maultier, Maulsesel

− Esel: Esel, Maultier, Maulesel

− Maultier, Maulesel: Pferd, Esel, Maultier, 

Maulesel

− Befristete Ausnahmebewilligung 

für bestehende artfremde Paare 

möglich

Verbot von harten 

Ausrüstungsgegenständen
TSchV, Artikel 21, Buchstabe i

− Zäumungen und Gebisse, die 

durch ihre Konstruktion oder 

Beschaffenheit Schmerzen 

verursachen oder zu Verletzungen 

führen können, sind verboten:
− Gezähnte, einschneidende, quetschende oder 

harte Bestandteile, die ungepolstert auf dem 

Nasenbein aufliegen

− Gedrehte oder scharfkantige Gebisse, wie 

Draht- oder Kettentrensen
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Zusammenfassung

− Es besteht ein hohes

gesellschaftliches Interesse an 

Tierschutz und Tierwohl, beides wird

immer höher gewichtet.

− Zusätzlich machen neue

wissenschaftliche Erkenntnisse die 

kontinuierliche Anpassung der 

rechtlichen Vorgaben notwendig.

− Die aktuelle Revision der TSchV

passt dementspechend die 

Mindestanforderungen an Haltung

und Nutzung dem aktuellen Stand 

der Wissenschaft an.
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